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\A/er Land kauft, Soll sich nach dessen Geschichte erkundig

Aus gutem Grund

Von Herbert Fischer ¦ Im Luzerner Trib-

schenquartier entsteht zurzeit die Grossüber-

bauung «Tribschenstadt» (siehe wohnen 6/
2003). Das Viertel grenzt an den See, liegt
unweit des Bahnhofs und des Stadtzentrums,
umfassteinen beliebten Park mit Freibad und

ist mit dem öffentlichen Verkehr bestens
erschlossen. Kurzum: ein idealer Platz, um
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Der

Grund der geplanten Tribschenstadt jedoch
ist künstlich aufgefüllt.

Auffüllungen sind verdächtig. «Solche

Auffüllungen sind grundsätzlich Verdachtsflächen»,

sagt der Luzerner Stadtingenieur
Peder Largiader. Die Auffüllung besteht
teilweise aus Abbruchmaterial, durchsetzt
beispielsweise mit Holz- und Metallteilen sowie
weiteren Abfällen, darunter teerige und ölige
Ablagerungen. Im schlimmsten Fall können
solche Verunreinigungen mit dem Grundwasserstau

in Richtung des nahen Luzerner
Seebeckens abtransportiert werden.
Das von der Stadt Luzern freigegebene
Gebiet umfasst rund 50 000 Quadratmeter. Die

Stärke der künstlichen Auffüllung beträgt gut

Schätzungsweise 50 000 Standorte sind in der Schweiz mit

gefährlichen Stoffen belastet. Etwa 3000 bis 4000 dieser Altlasten

sind so schädlich, dass sie zwingend saniert werden müssen.

Am besten sichert man sich also vor dem Kauf eines Grundstücks

ab, ob dieses keine «Leichen im Keller» hat. Ein Kataster sollte

darüber öffentlich informieren - ist allerdings bei weitem

noch nicht komplett.

2,5 Meter. Von den etwa 100 000 Kubikmeter
Aushub sind etwa ein Drittel wenig, ein Drittel
mittel und ein Drittel stärker verschmutzt.
Deswegen muss das Material in speziellen
Deponien gelagert werden. Die Sanierung
dieser Altlasten verursacht Kosten von über
13 Millionen Franken, für die die Stadt
aufzukommen hat. Der Fall Tribschenstadt ist
exemplarisch. Stadtingenieur Peder Largiader

sagt denn auch: «Böden können überall
verschmutzt sein, wo künstliche Auffüllungen

bestehen, wo entsprechende Betriebe
sind oder waren und wo sich Unfälle ereigneten.»

Allerlei Abfall. Die Dimensionen des Problems

umreisst Urs Ziegler von der Sektion

Altlasten und Tankanlagen des Bundesamts

für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal):

«Unsere Schätzungen haben ergeben, dass

in der Schweiz mit etwa 50 000 belasteten
Standorten gerechnet werden muss. Ungefähr

3000 bis 4000 dieser Standorte stellen

eine kleinere oder grössere Gefährdung der

Umwelt dar und müssen deshalb als

sanierungsbedürftige Altlasten bezeichnet
werden.» Zur Frage der Dunkelziffer meint er:

«Die mit dem Vollzug der Altlastengesetzgebung

betrauten eidgenössischen und
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kantonalen Fachstellen arbeiten zurzeit an

der Erhebung und wo nötig Untersuchung
der belasteten Standorte der Schweiz. Nach

Abschluss dieser Arbeiten wird die Dunkelziffer

sicherlich nur mehr sehr gering sein.»
An Ablagerungsstandorten - also auf Deponien

und so genannten wilden Ablagerungen

- wurde bis zur Einführung der
Kehrichtverbrennungsanstalten so ziemlich alles
unbehandelt abgelagert, was damals an Abfällen
angefallen ist: Siedlungsmüll, Industrie- und

Gewerbeabfälle und später dann auch noch

die in der Kehrichtverbrennung anfallende
Schlacke. Betriebe hingegen haben an ihren
Standorten meist nicht bewusst Abfälle
deponiert. Die Verunreinigungen, die dort
anzutreffen sind, stammen aus der Versickerung
von Schadstoffen, zum Beispiel durch
Tropfverluste, Leckagen oderdurch den Umschlag
von umweltgefährdenden Stoffen. Zu den

belasteten Grundstücken zählen ausserdem
auch Schiessanlagen und Unfallstandorte -
hier handelt es sich meist um Ölunfälle.
Unfälle mit anderen umweltschädlichen Stoffen
sind sehr selten.

UMWELTBEWUSSTSEIN IST RELATIV JUNG. Die

rhetorische Frage liegt auf der Zunge: Wie war
all das überhaupt möglich? Fachmann Urs

Ziegler: «Wie das Ausmass der industriellen
Aktivitäten und der Abfallberg ist auch das
Bewusstsein über die damit verbundenen
negativen Umweltauswirkungen erst mit den
Jahren gewachsen.» Deshalb wurden im
Verlaufe der Zeit auch immer detailliertere
gesetzliche Regelungen geschaffen: Das erste

Gewässerschutzgesetz stammt von 1955 und
wurde seitdem mehrfach revidiert; 1983
entstand das Umweltschutzgesetz (Revision
!995). 199° kam die Technische Verordnung

Rund 50 000 Standorte
in der Schweiz sind
mit Altlasten verunreinigt.

Die Kantone haben sämtliche
Verdachtsflächen in einem
Altlastenkataster zu erfassen

(Beispiel: Zug).
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Attraktive, aber nicht
unproblematische Lage: Die Luzerner
Überbauung Tribschenstadt
entsteht auf einem künstlich
aufgefüllten Grund. Solche
Auffüllungen sind oft von
Altlasten verunreinigt.

fOTPkrignwii,

über Abfälle dazu. Erst die Altlasten-Verordnung

(AltIV) vom 16. August 1998 regelt das

Vorgehen für die Erfassung, Beurteilung und

Sanierung der belasteten Standorte. Alle
betroffenen Grundstücke sind von den
Kantonen in einem öffentlich zugänglichen
Kataster zu erfassen. Die Beurteilung der
(möglichen) Auswirkungen auf die Umwelt

erfolgt anhand von Konzentrationswerten.
Gemäss der Verordnung hätten diese Kataster

bis am 31. Dezember 2003 fertiggestellt
sein müssen. «Die meisten Kantone konnten

diesen Termin aber nicht einhalten»,
schränkt Urs Ziegler ein. Jenach Kanton kann

es nun bis ins Jahr 2013 dauern, bis die
Kataster vollständig sind. Wie erfährt nun ein

Besitzer, ob sein Grundstück im Altlastenkataster

eingetragen ist? Auch dies regelt die
AltlV. So muss der Inhaber eines Grundstücks
über den Eintrag seines Standorts vorgängig
informiert werden und erhält die Gelegenheit
für eigene Abklärungen. Dies kann sich

lohnen, denn auch wenn eine Altlastensanierung

nicht immer dringend vorgenommen
werden muss, so bedeutet ein Eintrag im

Kataster doch eine Wertverminderung der
Liegenschaft.

Es gilt das Verursacherprinzip. Der
Entscheid, ob ein belasteter Standort untersucht
wird oder nicht, liegt bei den Kantonen. Sollten

die Untersuchungen aufzeigen, dass ein

Grundstück überwacht oder saniert werden

muss, so hat die zuständige Behörde die
dafür nötigen Schritte zu veranlassen. Die

Kosten für die Sanierung trägt allerdings nicht
der Grundstücksbesitzer, sondern der
Verursacher. Vielfach ist es aber so, dass dieser
nicht oder nicht mehr eruiert werden kann. In

diesem Fall übernimmt die öffentliche Hand
die Ausfallkosten. Dafür steht ein Bundes-
Fonds zur Verfügung, aus dem den Kantonen
bis zu 40 Prozent der anrechenbaren Kosten

abgegolten werden können.
Für das Ausmass der nötigen Altlastensanierung

spielt es grundsätzlich keine Rolle, wie

gross ein Grundstück ist oder welchem Zweck
es dient. «In der Praxis wird daraus aus Gründen

der Verhältnismässigkeit sicher Rücksicht

genommen», weiss jedoch Urs Ziegler.

Haarsträubendes aus dem Alltag. Der

Alltag allerdings liefert mitunter haarsträubende

Beispiele, wie sich die rechtlichen
Grundlagen auswirken können. So berichtete

unlängst die «Neue Zürcher Zeitung» von
einem Fall aus Affoltem am Albis, wo ein
Gewerbler in einer Industriezone auf einem
Grundstück sitzt, das eine Firma als Werkhof
nutzt. Zu diesem war sein Vater vor 22 Jahren

Widerwillen gekommen: Er hatte dem Bund-
unter Androhung der Enteignung - 10 000
Quadratmeter Land für ein neues Zeughaus
abtreten müssen und erhielt dafür im Gegenzug

die 8400 Quadratmeter des benachbar-



42

Wohnen 4/2004 Bauten
Altlasten

Altlasten auf einen Blick
So werden Altlasten bearbeitet

1. SCHRITT

Erstellen des Katasters

2. SCHRITT

Voruntersuchung

KATASTER: öffentlich zugängliches Verzeichnis, in dem die belasteten Standorte
eines Kantons systematisch erfasst werden. Als dynamisches Planungs-, Arbeits- und
Informationsinstrument wird der Kataster laufend den neuen Erkenntnissen angepasst.

BELASTETE STANDORTE: stillgelegte oder noch betriebene Ablagerungsstandorte
(Deponien) sowie Betriebs- und Unfallstandorte, an denen Abfalle abgelagert wurden
oder versickert sind.

Belastete Standorte und Sanierungsbedarf:

50000 Standorte

I 15 000 davon sind zu untersuchen

MM I 3000 bis 4000 davon sind sanierungsbedürftig

ALTLASTEN: belastete Standorte, die zu schädlichen oder lastigen Einwirkungen
auf die Umwelt führen oder bei denen die konkrete Gefahr dazu gegeben ist. Es besteht
ein Sanierungsbedarf.

Bei der Bearbeitung von Altlasten geht man
in der Regel in mehreren Schritten vor.
Ausser in eindeutigen Situationen, wo sich
Sofortmassnahmen aufdrängen (Ölunfälle,
akute Trinkwassergefährdung), trifft man
zuerst immer Abklärungen über die von einem
Standort ausgehende Umweltgefährdung.

s=S

3. SCHRITT

Detalluntarsuchune

4. SCHUHT

Sanierungiprojekt

ZIELE DER ALTLASTENSANIERUNG:

• Quellenstopp: Der unzulässige Eintrag von Schadstoffen aus d<

in ein Schutzgut wird verunmöglicht.
• Die Gefahren werden langfristig und nachhaltig beseitigt
• Das Altlastenproblem wird innerhalb einer Generation gelöst
• Gefahrliche Altlasten werden rasch saniert

LANGFRISTIG WIRKSAM UND NACHHALTIG SANIEREN HEISST:

Der sanierte Standort kann spätestens nach ein bis zwei Generationen ohne weitere
Massnahmen der Nachwelt gefahrlos überlassen werden.
" DEKONTAMINATION: Das Schadstoffpotenzial wird durch teilweise oder vollständige

Entfernung der umweltgefährdenden Stoffe beseitigt, zum Beispiel durch Ausbaggern

und externe Entsorgung oder durch mikrobiologische Verfahren.
• SICHERUNG: Die Freisetzung von Schadstoffen aus dem Standort wird vermindert,

zum Beispiel durch Oberflächenabdichtung, eine Dichtwand im Grundwasserstrom

oder die Immobiliserung der Schadstoffe.

• NUTZUNGSEINSCHRANKUNG: Bei Belastungen des Bodens wird die Nutzung
eingeschränkt, zum Beispiel durch ein Nutzungsverbot mittels Umzäunung oder durch den
Anbau unempfindlicher Pflanzen.

Ltöt I Irrö Pubhkumsbrosdiure Althiten erfaxen, bewerten, wni
www.umwelt.schweiz.ch > Fachgebiete > Altiaslen

i BUWAL. 200t, 40 Seiten, kostenlos, Bezug: v

ten Grundstücks. In dessen Untergrund
befinden sich jedoch Abfälle der früheren
Kehrichtdeponie Affolterns, die dort von 1951 bis

1968 betrieben worden war. Der neue Besitzer

versuchte in der Folge, das Areal zu
bebauen.

Nur: Das Grundstück war zwischenzeitlich in

den Altlastenkatasteraufgenommen worden.
Allein für die damit notwendig gewordenen
Bodenuntersuchungen gab der Betroffene
bishermehrals 200 000 Franken aus.
Sanierungsbedürftige und lediglich belastete
Stellen liegen auf dem Grundstück nebeneinander

und erst der Aushub wird Klärung bringen,

welche Massnahmen vonnöten sind.
Bereits sicher ist aber, dass der ganze Aushub

als Abfall wird deklariert werden müssen,

was enorme Kosten zur Folge hat. Die

«NZZ»: «Die Entsorgungskosten für das ganze

Grundstück werden auf rund 12 Millionen
Franken geschätzt - bei einem Verkehrswert
zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Franken. Kein

Wunder, dass der Besitzer nun auf die
geplante Änderung des Umweltschutzgesetzes
hofft, würde dies ihn - aus seiner Sicht durch
die rechtsgleiche Anwendung des
Verursacherprinzips - doch finanziell entlasten. Die

Gemeinde Affoltem hingegen müsste dann
ihren Beitrag leisten.»

Drum prüfe Wie also kann man sich beim
Kauf eines Grundstücks vor solch unliebsamen

Überraschungen schützen? Da die

Kantone mit der Katastererstellung arg in

Verzug sind, ist es nicht immer einfach,
sich vorgängig zu informieren. Die Ecosens
AG in Wallisellen, ein Beratungsunternehmen
mit Know-how in diversen Gebieten der

Umweltproblematik, spürt dies täglich.
Geschäftsleitungsmitglied Lorenz Lehmann
berichtet: «Wir sind ständig mit der Frage

konfrontiert, ob der Verkäufer eines Grundstücks

den Käufer darüber informieren

muss, ob der Boden belastet oder gar
sanierungsbedürftig ist.» Dieser Punkt ist noch
nie von einem Gericht entschieden worden,
es liegt also kein Präzedenzfall vor.
Grundsätzlich aber gilt laut Jurist Lehmann Folgendes:

Von sich aus muss der Verkäufer nicht
informieren, hat also keine Offenbarungspflicht.

Wird er hingegen konkret gefragt, ist
er zur wahrheitsgemässen Auskunft
verpflichtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
bei dem Handel um ein kleines Einfamilienhäuschen

oder ein grosses Industriegelände
geht.
Nun Hesse sich ja argumentieren, der Käufer

traue womöglich dem Verkäufer nicht so
recht, weshalb er am besten ohnehin direkt
den Kataster konsultiere. Das Problem ist
nur: Weil eben bei weitem noch nicht alle
Kantone ihre Kataster erstellt haben, sind
diese derzeit noch nicht öffentlich zugänglich.

Darum gilt momentan die «alte Praxis»,
die besagt: Dort, wo noch kein öffentlicher
Kataster vorliegt, erhält nur Auskunft,

wer eine Vollmacht des derzeitigen
Grundbesitzers, also des Verkäufers, vorlegen
kann. Wer Kaufverhandlungen führt, fragt
also buchstäblich «aus gutem Grund» nach

dem Zustand des Bodens und dessen

Geschichte. <^>

Informationen zum Thema Altlasten
finden Interessierte unter:

www.umwelt-schweiz.ch: Umweltportal
des Buwal. Hier finden sich Informationen

zu gesetzlichen Regelungen, Zielen

und zum Vorgehen bei der Altlastensanierung,

Möglichkeiten, Fachbroschüren
herunterzuladen oder zu bestellen
sowie eine umfangreiche Linksammtung
zum Thema.

www.arv.ch: Aushub-, Rückbau- und

Recycling-Verband Schweiz. Bietet unter
anderem ein Verzeichnis von auf
Altlastenberatung spezialisierten
Unternehmen.

www.ecosens.ch: Beratungsunternehmen

für Umweltthemen.
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